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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an 
Frau Magdalena Agnes Ahmeti 
 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat an Frau Magdalena Agnes Ahmeti, 
letzte bekannte Anschrift 47665 Sonsbeck, Pauenstr. 49, einen Bescheid über eine 
straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 09.05.2019, Aktenzeichen 36-1-3 HPF 
WES-QD963, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 170 während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 29.07.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez.  Engel 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an 
Herrn Ryszard Smilek 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Ryszard Smilek letzte 
bekannte Anschrift Ul. Jaracza 32, PL-31-216 KRAKOW den Bußgeldbescheid des 
Kreises Wesel vom 02.07.2019- Aktenzeichen 01062211101 (SB 36) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 256 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 29.07.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Koch 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an Herrn Russel 
Timothy Shivas 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Russel Timothy Shivas 
letzte bekannte Anschrift 717 Rhodes Ave., CDN-M4J 4X5 TORONTO den 
Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 25.06.2019- Aktenzeichen 01062273441 
(SB 36) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 256 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 30.07.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Koch 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an Frau Ngoc 
Mai Dao 
 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat an Frau Ngoc Mai Dao, letzte 
bekannte Anschrift 47441 Moers, Homberger Straße 52, einen Bescheid über eine 
straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 24.07.2019, Aktenzeichen 36-1-3 HPF 
WES-QN488, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 170 während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 31.07.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez. Beißel 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an 
Herrn Salah Acharki, 
 
Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-1-3 Straßenverkehr - hat an  
Herrn Salah Acharki, letzte bekannte Anschrift: Prinsees Margarietplein 19, 3402 CG 
Utrecht, Niederlande, einen Bescheid über eine straßenverkehrsrechtliche 
Entscheidung vom 31.07.2019, Aktenzeichen 36-1-3.40 erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich  
36-1-3 Straßenverkehr, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 173. während 
der Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung  
ein Monat vergangen sind. 
 
Wesel, 31.07.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-3 Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. M. Janßen 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an Herrn Francis 
Haggarm 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Francis Haggarm letzte 
bekannte Anschrift 30 Ridham Avenue/kemsley, GB-ME10 2SH SITTINGBOURNE 
den Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 02.07.2019- Aktenzeichen 
01062351299 (SB 11) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 251 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 31.07.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Jüngling 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an Herrn Marcin 
M. Pospiech 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Marcin M. Pospiech letzte 
bekannte Anschrift Koningin Astridstraat 106, B-9800 DEINZE den Bußgeldbescheid 
des Kreises Wesel vom 27.06.2019- Aktenzeichen 01062371486 (SB 11) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 251 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 31.07.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Jüngling 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an Frau Andrea 
Koyro 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Frau Andrea Koyro letzte 
bekannte Anschrift Rüterstraße 64 Stw. 3, 22041 Hamburg den Bußgeldbescheid 
des Kreises Wesel vom 17.07.2019- Aktenzeichen 01062285636 (SB 33) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 257 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 01.08.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Koch 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an Frau 
Katharina Deinert 
 
Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-1-3 Straßenverkehr - hat an  
Frau Katharina Deinert, letzte bekannte Anschrift: Xantener Straße 26, 46519 Alpen 
einen Bescheid über eine straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 17.07.2019, 
Aktenzeichen 36-1-3.40 erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich  
36-1-3 Straßenverkehr, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 176 während 
der Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung  
ein Monat vergangen sind. 
 
Wesel, 01.08.2019 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-3 Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Rutert 
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